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Gedankensplitter
„Nicht gelöste Probleme, Anregungen für neue Lösungen“

Haftung des Bauträgers für vom  
Bauunternehmer verschuldete Schäden
Gemäß § 16 BTVG gehen – unter den dort genannten 
Voraussetzungen – Schadenersatzansprüche des Bauträ-
gers gegen den Bauunternehmer auf den Erwerber über. 
Doch was, wenn die Voraussetzungen – insb die Insol-
venz des Bauträgers – nicht vorliegen, oder wenn das 
BTVG nicht anwendbar ist? Kann dann der Bauträger 
– vor allem nach Ablauf der Gewährleitungsfrist – be-
haupten, für die Schäden nicht einstehen zu müssen, 
weil er sie nicht verursacht und schon gar nicht ver-
schuldet hat, und geht der Erwerber leer aus, obwohl 
der Bauunternehmer grundsätzlich – aber eben nur ge-
genüber dem Bauträger – schadenersatzrechtlich haften 
würde? Der Erwerber kann nun versuchen, direkt gegen 
den Bauunternehmer vorzugehen und zu behaupten, die 
Schadenersatzansprüche seien ihm schlüssig abgetreten 
worden, doch bringt das natürlich ein gewisses Prozess-
risiko mit sich.
Es scheint noch nicht endgültig geklärt, ob der Bauun-
ternehmer Erfüllungsgehilfe des Bauträgers ist und letz-
terer daher gemäß § 1313a haftet. Eine Stütze dafür 
findet sich jedenfalls in § 16 BTVG, wo von „Schaden-
ersatzansprüchen auf Grund mangelhafter Leistung ge-
gen den Bauträger“ die Rede ist.
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Neuausschreibungspflicht nach Insolvenz des 
Werkunternehmers?
Die Insolvenz des Baukonzerns Alpine hat nicht zuletzt 
auch eine vergaberechtliche Frage aufgeworfen: Dürfen 
öffentliche Bauaufträge eines insolventen Werkunter-
nehmers ohne neue Ausschreibung an dritte Unterneh-
men weitergegeben werden? Der Verein Archimedes, der 
sich die „Förderung der Lauterkeit im Ausschreibungs-
wesen“ zum Ziel gesetzt hat (siehe www.verein-archime-
des.at), verneint diese Frage in einer Presseaussendung 
vom 5.7.2013 (vgl APA-Meldung vom 5.7.2013, APA0336 

5 WI 0256 II; siehe auch Pressespiegel 5./6./7. Juli 2013, 
www.verein-archimedes.at/medien-presse/) entschieden: 
Erkläre der Insolvenzverwalter gem § 21 IO den Rück-
tritt vom Bauwerkvertrag, so bestehe kein Vertragsver-
hältnis mehr, in das ein Dritter eintreten könnte. Die 
Rechtsprechung von BVA und EuGH (vgl EuGH 
19.6.2008, C-454/06 „Pressetext“) betrachte den Wech-
sel des Vertragspartners als wesentliche Vertragsände-
rung, die zwingend zu einer Neuausschreibung führe. 
Eine Ausnahmebestimmung für den Fall, dass ein Bau-
unternehmen während der Bauphase insolvent wird, 
sehe das BVergG 2006 nicht vor. Einige öffentliche Auf-
traggeber sehen diese Frage offenbar anders, wenn das 
eintretende Unternehmen bereit ist, den Auftrag zu den-
selben Konditionen wie das insolvente Unternehmen zu 
übernehmen (vgl http://salzburg.orf.at/news/stories/ 
2591900/). Es bleibt abzuwarten, wie die Vergabekon
trollbehörden solche Fälle entscheiden werden. In der 
zitierten Pressetext-Entscheidung des EuGH ging es je-
denfalls um Dienstleistungen im Rahmen eines (unbefris-
teten) Dauerschuldverhältnisses (siehe zB http://dejure.
org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Gericht=EuGH
&Datum=19.06.2008&Aktenzeichen=C-454/06) und 
nicht um einen – mit dessen Erfüllung endenden – Bau-
auftrag.
Wie der Presse zu entnehmen ist, wurde hingegen eine 
andere Frage im Zusammenhang mit der Insolvenz der 
Alpine bereits gelöst: Der VKS Wien entschied, „dass 
durch den Konkurs Angebote, bei denen die Alpine-Bau 
mit im Bieterkonsortium war, auszuscheiden sind“ 
(Wirtschaftsblatt vom 30.7.2013, „Alpine vermasselt 
gesunden Arge-Partnern Zuschlag“). Die Alpine war 
aus der BIEGE ausgeschieden, diese daher formal nicht 
mehr dieselbe, womit eine unzulässige Angebotsände-
rung nach Ablauf der Angebotsfrist vorliege (siehe http: 
//wirtschaftsblatt.at/home/nachrichten/oesterreich/ 
1435752/Alpine-vermasselt-gesunden-ArgePartnern-
Zuschlag?from=suche.intern.portal).
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